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bitte nutzt diese Vorlage nur innerhalb Eurer Ortverbände und gebt diese nicht nach 
außen weiter. In diesem Dokument sind durchaus sensible Daten über die 
Schlagkräftigkeit unserer Kreispartei und unserer internen Funktionsweisen enthalten. 

Diese Informationen sind nicht für Dritte und Außenstehende, schon gar nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt!

Geht daher sensibel mit dieser Vorlage um. Gerne erläutern wir Euch das neue Modell im 
Rahmen der Präsentation & Diskussion online am Di., 15. Juli 2025 um 19 Uhr. 

Für alle weiteren Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße
Amelie, Katja, Daniel, Lars und Udo
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Vorstellung von 
Problemen und Zielen

Arbeitstreffen
Arbeitstreffen

Beschluss
durch die KMV

Präsentation der 
Beschlussvorlage & Diskussion

Erste Aussprache im Grünen Kreisrat

Arbeitstreffen mit 
interessierten Ortsvorständen
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Mandatsabgaben 
Grundfinanzierung 
Spenden 

Abgaben an den Bundes-
und Landesverband Ausgaben im Rahmen der allg. politischen Arbeit

Finanzierung der 
Geschäftsstelle

21 OrtskassenKreiskasse

Wahlkampf zur
Bundestagswahl

Wahlkampf zur Landtagswahl

Mitgliedsbeiträge 
(Erstattung halbjährig)

Kommunalwahlkampf

Zuschüsse für Wahlkämpfe 
(BT/LT/EU)

Zuschüsse zur 
Kommunalwahl

Zuschüsse allg. pol. Arbeit

Spenden
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Wir wollen erreichen, dass die Finanzen unseres Kreisverbands resilient aufgestellt sind. 
Es ist uns wichtig, dass Form und Struktur der Kreisgeschäftsstelle gesichert bleiben. 

Wir wollen unsere Kernaufgabe – den Wahlkampf – fokussieren und durch einen 
effizienteren Umgang mit unseren Mitteln mehr Schlagkraft entwickeln. 

Wir möchten schlanke, transparente Strukturen schaffen, die verständlich sind und für 
Klarheit und Planungssicherheit sorgen.

Wir wollen, dass Engagement vor Ort ermöglicht wird und unsere aktiven Mitglieder die 
Möglichkeit haben, aus Ideen Taten werden zu lassen. 

Wir möchten in der Breite stark auftreten: Deshalb denken wir strukturschwächere 
Gegenden unseres Kreises mit und wollen ein finanzielles Gleichgewicht schaffen.  
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Der Kreisverband soll die Kosten für 
LT-/BT-/EU-Wahlkämpfe 

maßgeblich tragen. (> 80%)

Die allg. politische Arbeit soll durch 
den Kreisverband bezuschusst 

werden. (>65%)

Wahlkampf: Plakate sollen zentral 
bestellt werden. (> 80%) 

Genehmigungen zentral eingeholt 
werden. (>65%) Vorlagen für 

Drucksachen bereitgestellt werden. 
(>85%) Werbemittel zentral 
beschafft werden. (>55%).

Es ist gut, dass es ein Kreisbüro 
gibt. (>75%) Es sollte ein Kreisbüro 

geben, welches kleinere 
Veranstaltungen ermöglicht. (>65%)

Die Geschäftsstelle soll als zentrale 
Anlaufstelle für die Ehrenamtlichen 

vor Ort dienen. (>80%)



Mittelzuweisung 
gemäß Einwohnerzahl (jährlich)

Mitgliedsbeiträge
Mandatsabgaben 
Grundfinanzierung
Spenden  

Abgaben an den Bundes-
und Landesverband

Rechnungen & Ausgaben
(OV-Arbeit)

Mittelzuweisung 
gemäß Mitgliederzahl (monatlich)

Finanzierung der 
Geschäftsstelle

21 Ortskassen
Budget I allg. politische Arbeit

Kreiskasse

10
0 

%

Spenden an die Ortskassen   

Budget II Kommunalwahlkampf
Ausschüttung 10 Monate vor dem Wahltag;

Anrechnung pro Gemeinde – nicht pro Ortsverband

Wahlkampf zur
Bundestagswahl

Wahlkampf zur 
Landtagswahl

Rücklagen für 
Bürgermeisterwahlkämpfe

Ve
rp

fli
ch

tu
ng

Vermögensüberschuss (jährlich)

Startkapital für
OV in Gründung
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Nach wie vor findet die Überweisung der Mittel im 
halbjährlichen Rhythmus statt.

Stand hier: Mitgliederzahl zum 10. Juni 2025
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Abgerufen werden können die Mittel von einem Ortsverband, 
wenn im Gebiet seiner Gliederung entsprechende grüne Listen 
antreten. 

Die Mittel werden im Jahr vor der Wahl bereitgestellt.

Bemessungsgrundlage ist die Einwohnerzahl gemäß Zensus 2022.
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Die Abführung wird einmal jährlich erhoben (i.d.R. zum 
01. Januar). Wenn der abzuführende Betrag negativ mit 
der Auszahlung der Mitgliedsbeiträge verrechnet 
werden kann, verringert sich diese entsprechend.

Ein Sockelbetrag von EUR 3.000,00 sorgt dafür, dass 
auch kleine Ortsverbände umfassend handlungsfähig 
bleiben.

Neu gegründete Ortsverbände erhalten vom 
Kreisverband EUR 1.500,00 (halber Sockelbetrag) als 
Startkapital für ihre Arbeit. 

Stand hier: Mitgliederzahl zum 10. Juni 2025
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anteilige Ausschüttung der 
Mitgliedsbeiträge aus 07.-12.2025 
(altes Berechnungsverfahren)

Ausschüttung nach neuem 
Verfahren (5€/Mitglied) für 
den Zeitraum 01.-06.2026

Stichtag 
zur Berechnung der 
Vermögensgrenze

Ausschüttung 
nach neuem Verfahren 
(5€/Mitglied) für den 
Zeitraum 07.-12.2026

Stichtag 
zur Berechnung der 
Vermögensgrenze
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Der Kreiskassierer führt einen Haushalt über die Kreiskasse. Der Haushaltsplan wird mindestens einmal jährlich der 
Kreismitgliederversammlung zum Beschluss vorgelegt. 

Einmal im Kalenderjahr legt der Kreiskassierer im Rahmen einer Kreismitgliederversammlung einen 
Rechenschaftsbericht über die Verwendung der Mittel des Kreisvorstands ab.

Ausgaben und Investitionen mit einem Gesamtvolumen über EUR 5.000,00 sind durch die 
Kreismitgliederversammlung zu beschließen. 

Ein Mitglied eines Ortsvorstands kann jederzeit und ohne Begründung bei der Kreisgeschäftsstelle den Kassenstand 
der jeweiligen Ortskasse und die Höhe der für den Kommunalwahlkampf angesparten Mittel erfragen. 

Umfassende Ausgaben oder die Struktur des Kreisverbands maßgeblich beeinflussende Veränderungen müssen in 
einer Sitzung des Grünen Kreisrats beraten werden.

Da sich neue Strukturen zunächst etablieren müssen und nicht immer alle Folgen vorhergesagt werden können, 
schlagen wir eine Evaluierung nach 24 Monaten samt Beratung innerhalb einer Kreismitgliederversammlung vor.



ERLÄUTERUNGEN | 10. Juli 2025 13

Wir sind zuversichtlich, dass der vorliegende Beschlussvorschlag unseren Kreisverband 
als Ganzes stärkt. Wir schaffen eine Struktur, die Engagement ermöglicht und Klarheit 
schafft.

Durch die umgestellte Verteilung der Mittel wird der Anteil, welchen die Ortsverbände 
an der Summe der Mitgliedsbeiträge erhalten, kleiner. Nach umfassender Prüfung sind 
wir der Ansicht, dass dies zu keiner Einschränkung des Engagements der Ortsverbände 
führt. 

Da sich neue Strukturen zunächst etablieren müssen und nicht immer alle Folgen 
vorhergesagt werden können, schlagen wir eine Evaluierung nach 24 Monaten samt 
Beratung innerhalb einer Kreismitgliederversammlung vor.
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